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einzelnen eingegangen werden.

— <233/81

D i e  D u r c h f ü h r u n g  e i n e r  B e s c h u l 
d i g t e n v e r n e h m u n g  u n d  A n f e r t i g e n
e i n e s  P r o t o k o l l s
Diese Verfahrensweise ist rechtlich unanfechtbar, wenn ein 
Zusammenhang zum gesetzlich bestimmten Umfang der Ermittlungen 
gemäß § 101 (2) StPO begründet werden kann.
Es ist zu beachten, daß keine rechtliche Möglichkeit besteht, 
solche Protokolle auf Verlangen anderen Prozeßbeteiligten 
nicht zur Verfügung zu stellen, wenn die behandelten Sach
verhalte Gegenstand der Anklage bilden»
Sind die behandelten Sachverhalte nicht Gegenstand der An
klage, besteht die Möglichkeit, die Entnahme von Protokollen 
aus den Ermittlungsakten durch die Regelungen des § 187 (1)
StPO zu begründen.” v

Es ist zu beachten, daß ein nicht in-b^en Ermittlungsakten 
enthaltenes Protokoll einer Beschuldigtenve-rnehmung trotzdem 
rechtliche Einwände bogründer&kppn, da jede Beschuldigtenver-''v d?nehmung auf Grund ihres Cha^g^t^rs als Ermittlungshandlung für 
den Beschuldiaten die V/ah’frrfehmuna seiner strafprozessualen 
Rechte einschließt. Behauptungen dos Beschuldigten oder der 
Verteidigung , n i c h h a  11ene Protokolle wären für die Ver-

V ';teidigung von Bedeutung, haben deshalb grundsätzlich eine Über
prüfung zur Folge.

Um eine derartige Überprüfung ohne Protokolleinsicht zu er
möglichen, ist die Anfertigung eines Vermerks unter konkreter 
Bezeichnung nicht in den Ermittlungsakten enthaltener Protokolle von 
Beschuldigtenvernehmungen zweckmäßig. Dazu muß die Begrün
dung angeführt werden. Es kann zweckmäßig sein, den Beschuldigten 
den Vermerk mit unterschreiben zu lassen wie z. B.

1 Vgl. § 187 StPO
Durch die Anklage wird in tatsächlicher Hinsicht der Gegen
stand des Verfahrens bestimmt und dadurch sind alle weiteren 
Prüfungspflichten des Gerichts zur Vollständigkeit der Er
mittlungen begrenzt.


